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I N H A LT

Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister!
Werte Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter!

Nach den Sommermonaten, die hoffentlich allen die Gelegenheit boten, zumindest ein paar Tage auszuspan-
nen, steht uns nun wieder ein arbeitsreicher Herbst bevor.

Ich möchte an dieser Stelle auf zwei aktuelle Leistungen der Landesregierung aufmerksam machen, die auch
für die Gemeinden von Interesse sein dürften.
Das Land Tirol bekennt sich zum größtmöglichen Ausbau der Barrierefreiheit. Im Rahmen des Impulspake-
tes der Landesregierung wurden vier Millionen Euro im Gemeindeausgleichsfonds für derartige Maßnahmen
reserviert. Ab sofort gibt es für die barrierefreie Adaptierung von öffentlichen Gemeindegebäuden (Gemein-
deämter, Kindergärten, Schulen usw.) einen 20%-igen Zuschuss. Konkrete Auskünfte dazu erteilen die Mit-
arbeiterInnen der Gemeindeabteilung und der Bezirkshauptmannschaften. 

Leistbares Wohnen ist und bleibt ein politischer Dauerbrenner, für das Land ebenso wie für die Gemeinden.
Die Landesregierung hat daher vor kurzem bei ihrer Regierungsklausur eine spürbare Verbesserung der Rück-
zahlungskonditionen in der Tiroler Wohnbauförderung beschlossen. Der Zinssatz für Altverträge wird auf ak-
tuell  ein Prozent reduziert, für neu abzuschließende Förderverträge gibt es eine gänzliche Zinsbefreiung für
die ersten fünf Jahre. Von diesen positiven Änderungen der Wohnbauförderungskonditionen profitieren Bür-
gerInnen ebenso wie Gemeinden. Letztere ersparen sich bis 2054 bei der Rückzahlung von Wohnbauförde-
rungskrediten für Alten- und Pflegeheime 3 Millionen Euro. Das ist ein großer Teil der für diese Zinsreduk-
tion insgesamt errechneten Ersparnis von 785 Millionen Euro!

Ich wünsche euch allen für die bevorstehende Herbstarbeit alles Gute und viel Erfolg!

Ihr
Landesrat Johannes Tratter
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Art. 2 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 -

ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013, sieht ein System mehr-

facher Fiskalregeln vor, das bei der jeweiligen Haushalts-

führung zu beachten ist. Dabei sind Fiskalregeln für den

zulässigen Haushaltssaldo (Maastricht-Saldo), den struk-

turellen Saldo (Schuldenbremse), das Ausgabenwachstum

(Ausgabenbremse), die Rückführung des öffentlichen

Schuldenstandes (Schuldenquotenanpassung) und über

Haftungsobergrenzen normiert. Eine Konkretisierung ein-

zelner dieser Bestimmungen soll durch derzeit in Ausar-

beitung befindliche Richtlinien der Gebietskörperschaf-

ten zur Berechnung der Fiskalregeln erfolgen. Der ÖStP

2012 sieht bei Überschreitung der festgesetzten zu errei-

chenden Ziele ein Sanktionsverfahren vor, das in Art. 21

Abs. 1 bei Verletzung des jeweiligen Anteils am Maas-

tricht-Saldo, am strukturellen Saldo, der Schuldenquo-

tenanpassung oder der Ausgabenbremse mit einem Sank-

tionsbeitrag in Höhe von 15 Prozent der Überschreitung

normiert ist.

Aus derzeitiger Sicht ist für den Gemeindesektor in

Tirol vor allem die in Art. 10 ÖStP 2012 vorgesehene

Rückführung des öffentlichen Schuldenstandes (Schul-

denquotenanpassung) schwierig zu erreichen.

In Bezug auf die Schuldenquotenanpassung gemäß

Art. 10 ÖStP 2012 ist vorgesehen, dass gesamtstaatlich

der Schuldenstand über 60% des nominellen BIP über die

jeweils letzten drei Jahre durchschnittlich um ein Zwan-

zigstel zu verringern ist. Der Anteil des Bundes, der Län-

der und der Gemeinden (landesweise) an dieser Verrin-

gerung ergibt sich aus dem Verhältnis ihrer Schulden-

stände nach ESVG zueinander am 31. Dezember 2011.

Durch diese Reduktionsverpflichtung der Schulden-

quoten kann die allgemeine Aussage getroffen werden,

dass eine Erhöhung des maastrichtrelevanten Schul-

denstandes ab dem für die Bemessung relevanten Stich-

tag 31. Dezember 2013 zu einer Verletzung der Ver-

pflichtungen des Stabilitätspakts führt. Neuaufnahmen

sind somit nur in der Höhe möglich, als Tilgungszahlun-

gen bereits erfolgt sind. Der Stabilitätspakt 2012 stellt bei

der Einhaltung der Fiskalregeln auf eine länderweise

Betrachtung des gesamten Gemeindesektors ab, sodass

die Schuldenquotenanpassung gesamthaft zu betrachten

ist.

Zu den Maastricht-Schulden zählen nur jene Finanz-

schulden, die dem Sektor Staat, also nicht den in den

Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Un-

ternehmen (privater Sektor) zuzuordnen sind. Es han-

delt sich somit um jenen Schuldenstand, der in Bezug auf

die Gemeinden im Sinne des ESVG unter dem Teilsektor

1313 (Gemeinden ohne Sozialversicherung) zu erfassen

ist.

Eigens und gesondert zu berechnen aber ebenfalls zu

den Maastrichtschulden des Tiroler Gemeindesektors zäh-

len maastrichtrelevante Gemeindeverbände (v. a. Schul-

verbände) und ausgelagerte dem Sektor Staat zurechenba-

re Einheiten (v. a. Gemeindeimmobiliengesellschaften).

Aus Sicht der Gemeinde sind somit alle Finanzschul-

den (z. B. Darlehen bei Kreditinstituten), außer jene die

den Abschnitten 85 bis 89 zugeordnet sind, unabhängig

von deren Gläubigereinstufung (z. B. auch Wohnbauför-

derungsdarlehen), maastrichtrelevant und fließen somit in

den öffentlichen Schuldenstand gemäß ESVG ein. Eine

rechtsverbindliche Feststellung des öffentlichen Schul-

denstandes, die dann Ausgangslage zur Berechnung der

Fiskalregeln ist, erfolgt durch Statistik Austria. 

Vor dem Hintergrund, dass eine Zunahme der maas-

trichtrelevanten Schulden zu einer Verletzung der Ver-

pflichtungen über die Schuldenquotenanpassung des

Österreichischen Stabilitätspakts führt, muss auch eine

Betrachtung in Bezug auf den maastrichtrelevanten

Schuldenstand jeder einzelnen Gemeinde und deren

Entwicklung stattfinden. Um die Entwicklung der Maas-

trichtverschuldung prognostizieren zu können, sind dem

Voranschlag sowie dem Mittelfristigen Finanzplan als Pla-

nungsinstrumente besondere Bedeutung beizumessen.

Nachfolgend wird beispielhaft angeführt, welche Aus-

wirkungen eine Darlehensneuaufnahme auf den Maas-

trichtschuldenstand hat:

Beispiel 1:

Es wird das bestehende Feuerwehrhaus erweitert, die

Investitionskosten betragen dabei 1,6 Mio. Euro. Davon

wird 1,0 Mio. Euro durch ein Darlehen fremdfinanziert.

Das Darlehen wird dem Ansatz 163 zugordnet. Der Maas-

trichtschuldenstand der Gemeinde erhöht sich dadurch um

1,0 Mio. Euro.

40.
Einhaltung der Fiskalregeln nach dem

Österreichischen Stabilitätspakt 2012 - ÖStP 2012 in Bezug auf
die Rückführung des öffentlichen Schuldenstandes – Schuldenquotenanpassung 
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Beispiel 2:

Es wird ein neues Gebäude für die Volkschule errichtet,

die Investitionskosten betragen dabei 2,8 Mio. Euro. Das

Gebäude wird zur Gänze fremdfinanziert. Das Darlehen

wird dem Ansatz 211 zugeordnet. Im selben Rechnungs-

jahr werden Tilgungen für dieses Darlehen von 0,2 Mio.

Euro geleistet. Der Maastrichtschuldenstand erhöht sich

dadurch insgesamt um 2,6 Mio. Euro.

Beispiel 3:

Es wird eine neue Wasserleitung errichtet. Die Inve-

stitionskosten betragen 1,2 Mio. Euro. Davon werden

1,0 Mio. Euro fremdfinanziert. Das Darlehen wird dem An-

satz 850 zugeordnet. Der Maastrichtschuldenstand der Ge-

meinde erhöht sich dadurch nicht.

Der erstmalig für die Berechnung der Sanktionsbeiträ-

ge relevante Vergleich der öffentlichen Schuldenstände der

Gebietskörperschaften erfolgt im Jahr 2017, wobei dabei

die Schuldenstände vom 31. Dezember 2013 mit jenen zum

31. Dezember 2016 verglichen werden. Das Rechnungs-

jahr 2014 ist daher bereits das erste, das für die Schulden-

quotenanpassung relevant ist. 

Betrachtet man die Entwicklung seit dem für die Be-

rechnung relevanten Stichtag 31. Dezember 2013, so zeigt

sich ein deutlicher Anstieg der Maastrichtverschuldung be-

zogen auf das Gesamtergebnis der Gemeinden in Tirol (sie-

he auch Gemeindefinanzbericht 2014). Somit scheint eine

Planung und Gegensteuerung zum jetzigen Zeitpunkt als

angebracht.

Sanktionsmechanismus nach ÖStP 2012:

Der Sanktionsbeitrag gemäß Art. 21 Abs. 1 ÖStP 2012

bei Verletzung des jeweiligen Anteils am Maastricht-Sal-

do, am strukturellen Defizit, der Schuldenquotenanpas-

sung oder der Ausgabenbremse beträgt 15 Prozent der

Überschreitung. Die Betrachtung findet landesweise für

den jeweiligen Sektor, also anhand des Gesamtergebnis-

ses des öffentlichen Schuldenstandes im Tiroler Gemein-

desektor, statt. 

Der Sanktionsmechanismus in Art. 19 ÖStP 2012 sieht

vor, dass dann, wenn durch den Rechnungshof das Vorlie-

gen eines sanktionsrelevanten Sachverhaltes festgestellt

wird, ein Schlichtungsgremium zu befassen und unver-

züglich einzuberufen ist. Das Schlichtungsgremium hat

jene Vertragsparteien, die einen sanktionsrelevanten Sach-

verhalt gesetzt haben, aufzufordern, Maßnahmen bekannt

zu geben, durch die der sanktionsrelevante Sachverhalt

wieder beseitigt wird. Werden keine Maßnahmen vorge-

legt oder wird der vorgelegte Maßnahmenplan nicht erfüllt,

kann vom Schlichtungsgremium einvernehmlich ein Sank-

tionsbeitrag verhängt werden. 

Inwiefern ein Sanktionsbeitrag bei der Verfehlung von

Zielen der Fiskalregeln tatsächlich verhängt wird, kann aus

derzeitiger Sicht nicht beurteilt werden. Aufgrund des im

ÖStP 2012 vorgesehenen Verfahrens muss jedoch jede ein-

zelne Gemeinde bei der Aufnahme von maastrichtrele-

vanten Finanzschulden und bei zukünftigen Budgetpla-

nungen verstärkt auf die oben ausgeführte Problematik

Rücksicht nehmen.

Grundsätzlich besteht gemäß dem Tiroler Antidiskri-

minierungsgesetz für alle Tiroler Gemeinden die Ver-

pflichtung, Menschen mit einer Behinderung ohne beson-

dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe

u. a. Zugang zu Amtsgebäuden und sonstigen öffentlichen

Einrichtungen zu gewähren. Dazu zählt auch die behin-

dertengerechte, barrierefreie Gestaltung, Einrichtung,

Ausstattung oder Adaptierung von Amtsgebäuden. 

Zeitlich gesehen besteht diese Verpflichtung bereits seit

Inkrafttreten des Tiroler Antidiskriminierungsgesetzes im

Jahre 2005. Das bedeutet, dass die Verpflichtung zur Bar-

rierefreiheit bereits seit diesem Zeitpunkt besteht. Da eine

Umsetzung nur stufenweise erfolgen kann, soll die Bar-

rierefreiheit der Amtsgebäude inklusive jener der Ge-

meinden in Tirol, angelehnt an die bundesgesetzlichen Vor-

schriften, bis spätestens 2015 erfolgen. 

Seit 2008 ist zudem auch die UN-Behindertenrechts-

konvention in Österreich Kraft. Diese gilt auch für die Ge-

meinden. Den Antidiskriminierungsbeauftragten des Lan-

des Tirol wurde 2013 die Überwachung dieses Überein-

kommens übertragen. 

Es gibt Gemeinden, die im Bereich Barrierefreiheit und

Inklusion von Menschen mit Behinderungen schon sehr

viel unternommen haben. Andere befinden sich erst am

41.
Gemeinden und Barrierefreiheit
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Beginn des Weges und brauchen noch mehr Unterstützung,

sei es bei der Erhebung, der Planung oder der Finanzierung.

Im Auftrag der Antidiskriminierungsbeauftragten des

Landes Tirol wurde im Frühjahr 2015 von StudentInnen

des MCI-Lehrgangs „Non-Profit, Sozial- und Gesund-

heitsmanagement“ eine Online-Befragung aller Tiroler

Gemeinden zum Stand der Barrierefreiheit und zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention durchge-

führt. Diese ist unter https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-
soziales/gleichbehandlung-antidiskriminierung/antidis-
kriminierung/aktuelles abrufbar.

Es kamen Antworten aus 138 Tiroler Gemeinden. Da-

von gaben 92% an, schon Maßnahmen in diesem Bereich

gesetzt zu haben. Diese verteilen sich auf die verschiede-

nen Einrichtungen, wobei am häufigsten Maßnahmen in

Krankenhäusern und Schulen bzw. Kindergärten gesetzt

wurden, jedoch nur teilweise in  den Gemeindeämtern.

Vor allem wurden Maßnahmen für Personen im Roll-

stuhl und mit Gehbehinderungen gesetzt, wenige für blin-

de, hörbehinderte oder gehörlose Personen und kaum Maß-

nahmen für Personen mit Lernschwierigkeiten (z. B. ein-

fach verständliche Texte als Leichter Lesen Version).

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass in allen Be-

reichen beim Thema Barrierefreiheit noch Aufholbedarf

herrscht. Dieser Aufholbedarf zieht sich über das Wissen

über das die Befragten verfügen, über den Stand der Um-

setzung bis hin zur Unterstützung die die Gemeinden er-

halten. 

Erkennbar ist, dass in den Gemeinden ein großes Inte-

resse zu diesem Thema herrscht und man auch gewillt ist,

dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen gut in-

kludiert werden. 

Aufgrund der Ergebnisse der Befragung lassen sich

zwei wesentliche Probleme herausfiltern, die es zu bear-

beiten gibt. Es besteht zum einen teilweise ein Informati-

onsmangel in den Gemeinden zum Thema Barrierefreiheit

und zum anderen sollte die Zusammenarbeit zwischen den

Gemeinden gefördert werden, um barrierefreie Projekte

leichter realisieren und finanzieren zu können (z. B. einen

gemeinsamen Transport zu den Bildungseinrichtungen or-

ganisieren). 

Informationen und Unterstützung zur Erhöhung der

Barrierefreiheit in den Gemeinden bietet der ÖZIV Tirol

mit einer sehr kostengünstigen Erhebungsmöglichkeit für

Gemeinden. Dabei werden v. a. rasche, mögliche und sinn-

volle Schritte herausgearbeitet. Informationen sind unter

http://www.oeziv-tirol.at erhältlich.

Die Abteilung Hochbau des Landes Tirol hat alle Infor-

mationen zur technischen Umsetzung von Barrierefreiheit

in den Tiroler Gemeinden unter https://www.tirol.gv.at/
bauen-wohnen/hochbau/barrierefreiesbauen aufbereitet.

Darin finden sich auch eine Reihe von Checklisten. Die

Barrierefreiheit aller Pflichtschulgebäude in Tirol wurde

bereits erhoben und kann bei der Abteilung Hochbau von

den Gemeinden angefordert werden.

Im Rahmen der Gemeindeakademie wird voraussicht-

lich am 3. November 2015 ein Seminar zum Thema Bar-

rierefreiheit stattfinden. Details und Infos sind unter

https://www.tirol.gv.at/bildung/bildungsinstitut-grillhof
erhältlich.

Für weitere Fragen steht die Servicestelle Gleichbe-

handlung und Antidiskriminierung des Landes Tirol

(www.tirol.gv.at/gleichbehandlung bzw. Tel. 0512/508-

3799) gerne zur Verfügung.

Mag.a Isolde Kafka

Leiterin der Servicestelle 

Gleichbehandlung und Antidiskriminierung
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42.
Abgabenertragsanteile der Gemeinden September 2015
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43.
Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis September 2015
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Juni 2015 Juli 2015
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 111,2 110,8
Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 121,8 121,3
Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 134,7 134,2
Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 141,7 141,2
Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 185,3 184,6
Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 288,0 287,0
Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 505,4 503,6
Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 644,0 641,6
Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 646,1 643,7

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Jahresdurchschnitt 2010 = 100) für
den Kalendermonat Juli 2015 beträgt 110,8 (vorläufige Zahl) und ist  somit
gegenüber dem Stand für Juni 2015 um 0,4% rückläufig (Juni 2015 gegenüber Mai
2015: + 0,1%). Gegenüber Juli 2014 ergibt sich eine Steigerung um 1,2% (Juni
2015/2014: +1,0%).

V E R B R AU C H E R P R E I S I N D E X  
F Ü R  J U L I  2 0 1 5

(vorläufiges Ergebnis)
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